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HEMMER-METHODE zu ÜK 1 Schuldrechtsreform

ÜK 1
SchuldrechtsreformAllgemeines Leistungsstörungsrecht 

Unmöglichkeitsrecht nach dem RegE 

 

Auswirkungen der Unmöglichkeit auf die Primärleistungspflichten: 
§ 275 RegE umfasst jede Art der Unmöglichkeit (anfänglich / nachträglich; objektiv / subjektiv).  
Der Schuldner wird von der unmöglichen Leistungspflicht befreit (impossibilium nulla est obligatio; 
Einwendung). Anders als nach § 306 BGB bleibt bei anfänglicher objektiver Unmöglichkeit der Ver-
trag wirksam, § 311a I RegE. 
Nach § 275 II RegE (ebenfalls Fall der Unmöglichkeit) kann der Schuldner einredeweise geltend ma-
chen, dass ihm die Leistungserbringung unzumutbar sei. Erfasst wird die praktische Unmöglichkeit 
(Ring auf Meeresgrund) und die Leistungserschwerung aus persönlichen Gründen (Sängerin kann 
nicht singen, weil Kind schwer erkrankt ist; bisher über WGG zu lösen), nicht aber die wirtschaftliche 
Unmöglichkeit (vgl. hierzu Schadensersatzrecht II, Rn. 462ff.). Diese ist auch weiterhin nach den Re-
geln der WGG zu behandeln (= § 313 RegE). 
Die synallagm. Gegenleistungspflicht erlischt grds., § 326 I (Ausnahmen in Abs. 2: Unmöglichkeit 
während Annahmeverzuges, überwiegende Verantwortlichkeit des Gl.; bisher § 324 I, II BGB). 
Sekundäransprüche auf Schadensersatz wegen Unmöglichkeit: 
Anspruchsgrundlage für den verschuldensabhängigen Schadensersatz wegen Nichterfüllung (positives 
Interesse; jetzt SE „statt der Leistung“) jetzt einheitlich nach §§ 275 III, 283, 280 RegE. Bei (jeder 
Form) anfänglicher Unmöglichkeit befindet sich in § 311a II RegE allerdings eine Sondervorschrift, 
die mit ihrer verschuldensabhängigen Haftung die h.L. von der Garantiehaftung bei anfänglichem 
Unvermögen ablöst. 
Die Unterscheidung zwischen anfänglicher und nachträglicher Unmöglichkeit ist nur noch für die Se-
kundäransprüche auf Schadensersatz relevant; die Unterscheidung zwischen objektiver und subjekti-
ver Unmöglichkeit spielt keine Rolle mehr! 

Anfängl. obj. Un-
möglichkeit 

Anfängl. subj. 
Unmöglichkeit 

Nachtr. subj. /obj. 
Unmöglichkeit 

Vertrag wirksam, § 311a I 

Keine Primärleistungspflicht, § 275 I, II

SE statt der Leistung, 
§§ 275 III, 311a II 
wahlweise neg. Inte-
resse (§ 284): 
Vertretenmüssen  
erforderlich 
 
abzustellen auf 
Kenntnis / fahrl.  
Unkenntnis des 
Schuldners bei  
Vertragsschluss 

Gegenleistung:  
§ 326 I-III 

� erlischt grds. 
� besteht fort bei überwie-

gender Verantwortlichkeit 
des Gl. oder Unmöglich-
keit im Annahmeverzug 

� besteht (evtl. gemindert) 
bei Verlangen des Surro-
gats fort, § 326 III 

� wenn GegenL erbracht: 
Rückerstattung,  
§§ 326 V, 346 ff. 

Keine Primärleistungspflicht, § 275 I, II 

SE statt der Leistung,  
§§ 275 III, 283, 280 

� Vertretenmüssen des Schu.  
erforderlich, wird vermutet  
(BWL-Umkehr, bislang § 282) 

� Fristsetzung nicht erforderlich 

! 

! 

! 

Nichts wesentlich Neues 
ggü. §§ 323, 324 BGB! 
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HEMMER-METHODE zu ÜK 2 Schuldrechtsreform

ÜK 2
SchuldrechtsreformAllgemeines Leistungsstörungsrecht 

Vorübergehende Unmöglichkeit nach dem RegE 

 

Die vorübergehende Unmöglichkeit wird bislang der endgültigen Unmöglichkeit gleichgestellt, wenn 
dem Schuldner ein Abwarten des Wegfalls des Leistungshindernisses unzumutbar ist, § 242 BGB. 
In allen anderen Fällen wird eine Lösung über § 326 BGB gesucht (zum Ganzen vgl. Schadensersatz-
recht II, Rn. 485 f.). 
Nach dem RegE stellt jede Form vorübergehender Unmöglichkeit einen echten Fall der Unmöglichkeit 
dar, § 275 I RegE („solange“). Außer der Frage der Befreiung von der Leistungspflicht finden sich im 
RegE jedoch keine Regelungen zur Problematik (z.B.: Ersatz des Verzögerungsschadens?). Hier be-
steht noch Verbesserungsbedarf. 

Vorübergehende Unmöglichkeit 

Gleichstellung mit endgülti-
ger Unmöglichkeit wie bis-

her mgl., wenn Abwarten für 
Schu. unzumutbar, § 242 

Vorübergehend keine Primärleistungspflicht 
(§ 275 I: „solange“) 

Vorübergehend keine Gegenleistungspflicht, 
§ 326 I (Ausnahmen: Abs.2, Abs.3) 

Rücktrittsmöglichkeit nach 
§ 323? 

wohl (+);  
Problem: § 323 setzt Fälligkeit 
voraus; wohl von hypotheti-
schem Fälligkeitszeitpunkt 
ausgehen 

SE statt der Leistung, 
§§ 275 III, 283, 280 

wahlweise neg. Interesse, 
§ 284 
wenn verlangt: Leistungspflicht 
kann nicht wieder aufleben, 
§ 281 III analog; ebenso, wenn 
Surrogat nach § 285 verlangt 

! 

Verzögerungsschaden? 

unklar, ob §§ 280 II, 286 ein-
schlägig; bei anfänglicher vo-
rübergehender Unmöglichkeit 
evtl. Verschuldensmaßstab 
des § 311a II anzuwenden, 
noch strittig 
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HEMMER-METHODE zu ÜK 3 Schuldrechtsreform

ÜK 3
SchuldrechtsreformAllgemeines Leistungsstörungsrecht 

Überblick zur Haftung wg. Pflichtverletzung (RegE) 

 

Zur Erklärung der Vorderseite: Gehen Sie von den verschiedenen Pflichtverletzungen in der Mitte 
aus; nach oben: Ersatz des SE neben der Leistung (Begleitschaden); nach unten: SE statt der Leistung 
(pos. Interesse). Bei der Unmöglichkeit kommen Sie immer zum positiven Interesse, ein evtl. „Begleit-
schaden“ ist in diesem enthalten. 
 
Zentrale Neuerung im allgemeinen Leistungsstörungsrecht ist die Zusammenfassung aller denkbaren 
Pflichtverletzungen in § 280 RegE. Schadensersatz (neben der Leistung) ist bei jeder Pflichtverletzung 
zu gewähren, es sei denn der Schuldner hat diese nicht zu vertreten. Für den Ersatz des Verzögerungs-
schadens muss zusätzlich Verzug gegeben sein, §§ 280 II, 286 RegE. 
 
Beim Schadensersatz statt der Leistung (früher: Nichterfüllungsschaden) musste jedoch in den §§ 281-
283 RegE wieder nach der Art der Pflichtverletzung unterschieden werden. Z.B. ist dieser bei Verlet-
zung einer nicht leistungsbezogenen Nebenpflicht (z.B.: Schutzpflichtverletzung) nur unter den er-
schwerten Voraussetzungen der Wesentlichkeit der Pflichtverletzung und der Unzumutbarkeit der 
Leistung für den Gläubiger zu gewähren, §§ 282, 280 RegE. Dies entspricht der bisherigen Lösung 
nach den Grundsätzen der pVV (Sound: Zerstörung der Vertrauensgrundlage; vgl. Palandt, § 276, Rn. 
124 ff.). 
 
Zur Rechtsfolge Rücktritt vgl. nächste Karteikarte! 

Ersatz des Begleit-
schadens  

(neben der Leistung) 

Bei jeder Pflichtverletzung; 
es sei denn Vertretenm. (-) 

Anf. Unmöglich-
keit 

Nachtr. Unmög-
lichkeit 

Verspätung der 
Leistung 

Verletzung nicht leistungs-
bezogener Nebenpflichten Schlechtleistung

Wenn zusätzl. Ver-
zug, §§ 280 II, 286

Immer SE statt der Leistung,  
wahlweise neg. Interesse, § 284; s.u. 

Ersatz des SE statt der 
Leistung, pos. Interesse 

Keine Fristsetzung 
nötig 

Keine Fristsetzung 
nötig 

Setzung einer angemessenen Frist  
erforderlich  

(Ablehnungsandrohung abgeschafft)

Erschwerte Voraussetzungen: 
� Pflichtverletzung wesentlich 

und 
� Leistung dem Gläubiger un-

zumutbar 
(bislang pVV!) 

vorvertragl. (cic): § 311 II, III; 
während SV (pVV): § 241 II bislang i.d.R. pVV

bislang i.d.R. pVVbislang § 326bislang §§ 325; 280 

wahlweise neg. Int., § 284 

§ 280 

§§ 275 III, 283, 
280 

§§ 311a II §§ 281, 280 §§ 282, 280 



 ÜKK DinA6x – S. 4 

 S. 4 

HEMMER-METHODE zu ÜK 4 Schuldrechtsreform

ÜK 4
SchuldrechtsreformAllgemeines Leistungsstörungsrecht 

Rücktritt wg. Leistungsstörungen im ggs. Vertrag (RegE) 

 

Wie bei den §§ 281-283, 311a II RegE für die Frage des Schadensersatzes statt der Leistung wird beim 
Rücktritt als Folge von Leistungsstörungen im gegenseitigen Vertrag nach der Art der Leistungsstö-
rung unterschieden, §§ 323, 324 RegE. Zu beachten ist, dass § 323 RegE keinen Verzug und damit 
auch kein Vertretenmüssen des Schuldners voraussetzt (anders der bisherige § 326 I BGB!). 
Die Rechtsfolgen bestimmen sich nach den §§ 346 ff. RegE. Die wesentlichen Neuerungen dort: 
� Die §§ 350-354 BGB werden aufgehoben; insbesondere ist der Rücktritt nicht mehr bei verschulde-

tem Untergang der zurückzugewährenden Sache ausgeschlossen, § 351 BGB. 
� Es wird nicht mehr ins EBV verwiesen (§ 347 BGB); bei Untergang oder Verschlechterung der zu-

rückzugewährenden Sache vor Entstehung des Rückgewährschuldverhältnisses (i.d.R. vor Rück-
trittserklärung) ist Wertersatz zu leisten, § 346 II RegE; dabei wird der Rücktrittsberechtigte eines 
gesetzlichen Rücktrittsrechts nach § 346 III Nr.3 RegE durch Haftungsbeschränkung privilegiert. 
Dies wurde bislang durch Anwendung des Rechtsgedankens von § 327 S.2 BGB i.V.m. §§ 812 ff. 
BGB erreicht, der durch den RegE ersatzlos gestrichen werden soll.  
Nach Entstehung des Rückgewährschuldverhältnisses wird nach den §§ 280 ff. RegE gehaftet, 
§ 346 IV RegE. 

Verspätung der 
Leistung 

Verletzung nicht leistungs-
bezogener NebenpflichtenSchlechtleistung Unmöglichkeit 

Rücktritt nach § 323 

� ggs. Vertrag erforderlich;  
verletzte Pflicht muss aber nicht 
im Synallagma stehen 

� Fälligkeit erforderlich  
(nicht Verzug! Ausnahme: Abs.3) 

� Fristsetzung erforderlich  
(Ausnahme: Abs.2) 

� Vertretenmüssen des Schuldners 
nicht erforderlich 

Rücktritt nach § 324 

wie bei § 282 erschwerte 
Voraussetzungen  
(bislang: pVV) 
� Wesentlichkeit der 

Pflichtverletzung 
� Unzumutbarkeit des 

Festhaltens am Vertrag 
für Gläubiger 

Rücktritt nach § 323? 

Rücktritt eigentlich nicht vor-
gesehen;  
Rückabwicklung kann bei 
§§ 283, 280 bzw. § 311a II 
durch Wahl des sog.  
„großen“ SE herbeigeführt 
werden. 
Allenfalls bei vorübergehender 
Unmöglichkeit Bedürfnis für 
zusätzl. Rücktritt nach § 323 
(analog) 

Nebeneinander von Rücktritt und SE 
statt der Leistung mgl., § 325 ! !

! 

! 
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HEMMER-METHODE zu ÜK 5 Schuldrechtsreform

ÜK 5
SchuldrechtsreformKaufrecht 

Wichtigste Neuerungen im Vergleich 

 

Die vom RegE vorgeschlagenen Neuerungen im Kaufrecht tragen im wesentlichen den Gedanken, die 
Gewährleistungsrechte des Käufers mit dem neuen allgemeinen Leistungsstörungsrecht abzustimmen. 
Daher gelten bei Rechts- und Sachmängeln die allgemeinen Vorschriften, es sei denn aus den §§ 439-
441 RegE ergibt sich ein anderes, vgl. § 437 RegE. So löst das allgemeine Rücktrittsrecht v.a. nach 
§ 323 RegE das Institut der Wandelung ab; Ersatz des sich infolge der mangelhaften Lieferung ereig-
nenden Schaden ist nach den §§ 280, 281, 283, 311a II RegE zu gewähren. 
 
Wesentliche Neuerung ist der an das bisherige Werkvertragsrecht (§ 633 II BGB) angelehnte An-
spruch des Käufers auf „Nacherfüllung“, d.h. nach seiner Wahl Mängelbeseitigung oder Nachliefe-
rung, § 439 I RegE. Hierbei handelt es sich um den Teil des noch nicht erfüllten ursprünglichen Erfül-
lungsanspruchs des Käufers, es gilt die sog. Erfüllungstheorie (ausdrücklich: § 433 I 2 RegE). 
 
Zu beachten ist, dass die Regelverjährung der Gewährleistungsansprüche des Käufers von 6 Monaten 
(§ 477 I 1 BGB) auf 2 Jahre (§ 438 I Nr.3 RegE) ausgedehnt werden soll. Diese Verjährung gilt für 
sämtliche in § 437 RegE erwähnten Ansprüche, was die bislang schwerfallende analoge Anwendung 
des § 477 I 1 BGB z.B. auf die pVV überflüssig macht (diese ist v.a. in §§ 280 I, 281 RegE geregelt, 
§ 437 Nr.3 RegE verweist hierauf, für Ansprüche aus § 437 RegE gilt § 438 RegE). 
 
Mit Abschaffung des § 463 ist die Haftung bei zugesicherten Eigenschaften nach den allgemeinen Vor-
schriften gegeben (§ 281 RegE). Diese setzt aber ein Vertretenmüssen voraus, wobei jedoch großzügig 
von konkludenten Garantieübernahmen des Verkäufers ausgegangen werden dürfte (vgl. § 276 RegE). 
Damit sollte praktisch kein großer Unterschied zum bisherigen § 463 S.1 (gesetzliche Garantiehaf-
tung) auftreten. 

Sachmangel-
begriff 

§§ 459 ff. nur 
bei fehlerhafter 
Sache, nicht bei 
Aliud (Ausnahme: 
erw. Fehlerbegriff 
beim beiders. 
Handelskauf,  
ex § 378 HGB) 

Lieferung eines 
jeden Aliud 
(Genehmi-
gungsfähigkeit 
nicht erforder-
lich) oder einer 
zu geringen 
Menge steht 
Sachmangel 
gleich, § 434 III 
 

Rechtsmängel-
haftung 

Sach- und 
Rechtsmängel 
in §§ 459 ff. / 
§§ 434 ff.  
getrennt +  
unterschiedlich 
geregelt 

Gleichbehand-
lung von  
Sach- und 
Rechtsmängeln 
hinsichtlich der 
Rechte des 
Käufers. 

Wandelung, 
Minderung 

� Wandelung 
und Minderung 
als Ansprüche 
� Wandelung in 
§§ 459ff. ge-
sondert geregelt

� Wandelung 
durch allgem. 
Rücktrittsrecht 
abgelöst, 
§§ 437 Nr. 2, 
323 RegE 
� Minderung als 
GestaltungsR, 
§ 441 I RegE 

Schadensersatz 
wg. Mangel 

§ 463 BGB,  
daneben pVV 
insbes. für 
Mangelfolge-
schäden 

Verweisung auf 
allgem. SE  
statt bzw. neben 
der Leistung, 
§§ 437 Nr. 3, 
280, 281, 283, 
311a II 
§ 463  
gestrichen! 

bi
sl

an
g 

R
eg

E 

Nacherfüllungs-
anspruch 

Nur beim  
Gattungskauf  
in Form der  
Ersatzlieferung, 
§ 480 I 1 BGB 

NEU: Nacherfül-
lungsanspruch, 
vgl. §§ 433 I 2, 
439 RegE 
Nach Wahl des 
Käufers Män-
gelbeseitigung 
oder Neuliefe-
rung 

! 
! 
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HEMMER-METHODE zu ÜK 6 Schuldrechtsreform

ÜK 6
SchuldrechtsreformKaufrecht 

Überblick über die Rechte des Käufers nach dem RegE 

 

Dass der Nacherfüllungsanspruch des Käufers Vorrang vor seinen übrigen Gewährleistungsrechten 
hat, kommt in den §§ 437 ff. RegE nicht direkt zum Ausdruck. Jedoch: Da der Rücktritt nach § 323 
RegE grundsätzlich zunächst den Ablauf einer angemessenen Nachfrist voraussetzt, beschränken sich 
die Rechte des Käufers zunächst auf die Nacherfüllung. Gleiches gilt für den Schadensersatz statt der 
Leistung bzw. den Ersatz des neg. Interesse nach § 284 RegE (Fristerfordernis nach § 281 I 1 RegE) 
und die Minderung (§ 441 I 1 RegE setzt wg. Wortlaut „statt zurückzutreten“ den Tatbestand des § 323 
RegE voraus). 
 
Ist die Nacherfüllung v.a. wegen Nichtbehebbarkeit des Mangels beim Stückkauf unmöglich, macht 
eine Fristsetzung keinen Sinn. Dass diese nicht erforderlich ist, ergibt sich für den Rücktritt aus 
§ 326 I 3 RegE (im Anschluss wieder für die Minderung aus § 441 I 1 RegE), für den Schadensersatz 
statt der Leistung aus §§ 283, 280 I RegE. 

Nacherfüllung unmöglich 
v.a.: nicht behebbarer Sachmangel 

beim Stückkauf 

Keine Nacherfüllungspflicht, 
§ 275 I, II 

Rücktritt ohne Frist-
setzung, 

§§ 437 Nr.2, 326 I 3 

Minderung 
ohne Fristset-
zung, § 441 

SE statt der 
Leistung, 

§ 437 Nr.3 

Anfängliche Unmöglich-
keit: § 311a II 

Nachträgliche Unmöglich-
keit: §§ 283, 280 I 

Vertretenmüssen bzgl.  
Umstand, der Unmöglichkeit 

begründet

Vertretenmüssen der  
Unkenntnis bei Vertrags-

schluss 

Nacherfüllung möglich 

Anspruch auf Nach-
erfüllung, §§ 437 

Nr.1, 439 

Minderung nach 
Fristsetzung 

§§ 437 Nr.2, 441

Verzögerungs-
schaden bei  

Verzug,  
§§ 280 II, 286 

Rücktritt nach 
Fristsetzung, 

§§ 437 Nr.2, 440, 
323 

SE statt der Leis-
tung nach Frist-
setzung, §§ 437 
Nr.3, 440, 281 
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HEMMER-METHODE zu ÜK 7 Schuldrechtsreform

ÜK 7
Schuldrechtsreform

Die §§ 631 ff. RegE sollen insbesondere im Gewährleistungsrecht mit den Neuregelungen im Kauf-
recht abgestimmt werden: Vor allem geht es um die Streichung von Sondervorschriften zugunsten der 
Anwendbarkeit des allgemeinen Leistungsstörungsrechts. 
Zu erwähnen ist, dass die Wahl zwischen Neuherstellung und Mängelbeseitigung als Formen der 
Nacherfüllung anders als im Kaufrecht (§ 439 I RegE) hier dem Werkunternehmer zusteht 
(§ 635 I RegE); dies liegt darin begründet, dass der Unternehmer die größere Sachkunde haben wird 
um zu entscheiden, ob Neuherstellung oder Mängelbeseitigung geeigneter ist. 
Das Kaufrecht wird zu Lasten des Werkvertragsrechts in seinem Anwendungsbereich durch 
§ 651 RegE ausgeweitet: Verträge über die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender 
beweglicher Sachen unterfallen dem Kauf-, nicht dem Werkvertragsrecht. 
 
Wer das geplante Kaufrecht verstanden hat, wird keine Schwierigkeiten mit dem geplanten Werkver-
tragsrecht haben! 

 

Überblick über die im RegE vorgesehenen Änderungen 
Werkvertrag 

Anwendungs-
bereich 

KaufR nur bei 
Werklieferungs-
vertrag über 
vertretbare Sa-
chen anwend-
bar, § 651 I 2 
1.HS BGB 

Auf Vertretbar-
keit kommt es 
nicht an;  
bei jedem Werk-
lieferungsver-
trag über be-
wegliche Sa-
chen gilt KaufR, 
§ 651 RegE 

bi
sl

an
g 

R
eg

E 

Rechtsmängel-
haftung 

Bislang in 
§§ 631 ff. BGB 
nicht geregelt, 
§§ 434 ff. BGB 
wurden analog 
angewendet 

Wie im KaufR 
jetzt Gleichbe-
handlung von 
Rechts- und 
Sachmängeln, 
vgl.  
§ 633 I RegE 

Selbstvorn. d. 
Mängelbeseitg.

§ 633 III BGB: 
Verzug des  
Unternehmers 
erforderlich 

§§ 634 Nr.2, 
637 RegE:  
Setzung einer 
angemessenen 
Frist erforder-
lich,  
nicht aber Ver-
zug des Unter-
nehmers 

Im Übrigen große Ähnlichkeiten mit 
dem geplanten KaufR: 

� SE jetzt über allgemeine Vorschrif-
ten; Wandelung durch Rücktritts-
recht abgelöst 

� Regelverjährung von 6 Monaten 
(§ 638 I 1 BGB) auf 2 Jahre 
(§ 634a I Nr.3 RegE) angehoben 

� Minderung als GestaltungsR, vgl. 
§ 638 I 1 RegE) 

! 
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ÜK 8
SchuldrechtsreformVerjährung 

Überblick über die wichtigsten geplanten Änderungen 

 

Wesentliche Neuerung soll nach dem RegE die Änderung der Verjährungsfristen, v.a. der Herabset-
zung der regelmäßigen Verjährungsfrist von 30 (§ 195 BGB) auf 3 Jahre (§ 195 RegE) sein. Die Tatbe-
stände der Verjährungsunterbrechung (jetzt: „Neubeginn“ der Verjährung, § 212 RegE) werden 
zugunsten der Verjährungshemmung eingeschränkt. 
Beim Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist wurde in Anlehnung an den bisherigen § 852 BGB 
ein subjektives Element aufgenommen: Neben der Fälligkeit des Anspruchs muss der Gläubiger 
Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände und der Person des Schuldners haben bzw. sich diese 
ohne grobe Fahrlässigkeit verschaffen können, § 199 I Nr.1 und Nr.2 RegE. 

Dauer: Regelmäßige Verjährungsfrist = 3 Jahre (§ 195); Ausnahmen v.a. § 197 (30 Jahre) und im 
Gewährleistungsrecht (§§ 438, 634a; § 558 BGB bleibt bestehen) 

Hemmung d. Verjährung:  
Tatbestände werden ausgeweitet; v.a.:  
Klageerhebung führt nicht mehr zur  
Unterbrechung (§ 209 I BGB), sondern 
zur Hemmung (§ 204 I Nr.1 RegE)

Neubeginn d. Verjährung:  
entspricht bisheriger Bezeichnung als  
„Unterbrechung“ der Verjährung;  
Tatbestände werden quantitativ eingeschränkt

Fristbeginn: Bei regelm.  
Verjährungsfrist (§ 199 RegE): 
� Fälligkeit und 
� Kenntnis / grob fahrl. Unkenntnis 

des Gläubigers von anspruchs-
begründenden Umständen und 
Person des Schuldners 

Zeitstrahl 
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